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Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Der Europaausschuss des Salzburger Landtages hat sich in seiner Sitzung am 14. September 2016 

mit dem Vorschlag der EU-Kommission für ein verbindliches Transparenzregister befasst. 

Der Europaausschuss hat folgenden Beschluss gefasst: 

1. „Die Landtagspräsidentin wird aufgefordert, der Europäischen Kommission sowie dem Eu-

ropäischen Parlament und dem Rat eine Stellungnahme zu übermitteln, die klar darlegt, 

dass 

1.1. dem Salzburger Landtag die Transparenz im Bereich der Rechtsetzung ein zentrales Anlie-

gen ist. Die grundsätzliche Erfassung und Kontrolle der Aktivitäten von Interessensvertre-

tern und Lobbying-Einrichtungen auf europäischer Ebene wird daher unterstützt, 

1.2. allerdings zwischen der Einwirkung auf und der Teilnahme an Gesetzgebungsverfahren un-

terschieden werden muss. Die Länder sind durch Landtag und Landesregierung mit unter-

schiedlichen Instrumenten (Mitgliedschaft im Ausschuss der Regionen, Mitwirkungsrechte 

im Wege der Subsidiaritätsprüfungsverfahren, sowie im Zusammenwirken von Bund und 

Ländern in EU-Angelegenheiten) bereits integraler Bestandteil des EU-

Rechtssetzungsverfahrens. Daher lehnt der Landtag eine Gleichbehandlung von „regiona-

len Behörden“ (Landtag bzw. Landesregierung), sowie Gemeinden und Gemeindeverbän-

den (auch Gemeindebund und Städtebund) mit klassischen Interessensvertretern und Lob-

bying-Einrichtungen im Wege einer Registrierungspflicht auf Ebene der Europäischen Insti-

tutionen entschieden ab und 

1.3. der Landtag daher vor diesem Hintergrund fordert, demokratisch legitimierte Verfas-

sungsorgane der Länder als integralen Bestandteil des EU-Rechtssetzungsverfahrens vom 
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Anwendungsbereich des Transparenzregisters Europäischer Institutionen ausgenommen zu 

lassen. 

1.4 der Landtag in Zusammenhang mit den Arbeiten an einer höheren Transparenz der EU-

Institutionen auch eine Überarbeitung des Verhaltenskodex des EP fordert, wonach ne-

benberufliche Tätigkeiten für EU-Abgeordnete gemeldet werden müssen; 

1.5 der Landtag im Sinne der Vermeidung von Interessenskonflikten fordert, dass die Beschäf-

tigung von Lobbyisten bzw. die Bezahlung von für EU-Mandatare tätige MitarbeiterInnen 

durch Interessenvertretungen grundsätzlich zu verbieten ist. 

2. Die Landtagspräsidentin wird aufgefordert, den Beschluss gemäß Art. 23g B-VG an den 

Bundesrat mit dem Ersuchen, der EU-Kommission darüber zeitnah sinngemäß „Mitteilung“ 

zu erstatten, zu übermitteln. 

3. Die Landtagspräsidentin wird aufgefordert, die Stellungnahme des Salzburger Landtages 

den österreichischen Abgeordneten zum Europäischen Parlament und dem österreichi-

schen EU-Kommissar Dr. Johannes Hahn zur Kenntnis zu bringen und zur Berücksichtigung 

zu übermitteln.“ 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, ich darf Ihnen den Beschluss des Europaausschusses des Salzbur-

ger Landtages zur Kenntnis bringen und ersuchen, gemäß Art. 23g B-VG der EU-Kommission 

zeitnah Mitteilung zu erstatten. Zu Ihrer Information habe ich den Ausschussbericht zum gegen-

ständlichen Beschluss beigelegt. 

 

Mit besten Grüßen 

 

Dr.in Brigitta Pallauf 

Landtagspräsidentin 
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